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W I E N  |  B R AT I S L AVA
Von Verzögerungen bis
Kontamination: Wer haftet
für Schäden?
Pech & Pannen. Wenn auf Baustellen etwas schiefgeht,
folgt oft ein Streit über Schuld und Haftung. Besonders
schlimm: ein Abbruch der Arbeiten vor Fertigstellung.

Vom Skylink-Debakel bis zum Um-
bau des Wiener Stadthallenbades,
der derzeit Gerichtssachverständi-
ge beschäftigt: Verunglückte Bau-
projekte sorgen oft für Schlagzei-
len, dabei werden längst nicht alle
Fälle öffentlich bekannt. Und
selbst auf „ganz normalen“ Groß-
baustellen kommt es praktisch im-
mer zu Abweichungen vom Soll.

Dem trägt sogar die ÖNORM
für Bauwerkverträge Rechnung:
„Sie gibt dem Auftraggeber ein
Leistungsänderungsrecht, der Auf-
tragnehmer hat Anspruch auf Ab-
geltung der dadurch entstehenden
Mehrkosten“, so Rechtsanwältin
Katharina Müller von der Kanzlei
Willheim Müller, die einen „Bau-
projekt-Support“ als Hilfestellung
bei der Projektabwicklung entwi-
ckelt hat. Trotz der auf den ersten
Blick klaren Regeln kommt es in
solchen Fällen oft zu Streitigkeiten,
zumal meist eine extrem knappe
Kalkulation – zeitlich wie preislich
– wenig Spielraum für Abweichun-
gen lässt. „Damit Bauausführende
Mehrkosten geltend machen kön-
nen, müssen sie Hinweis- und An-
meldepflichten einhalten und
brauchen eine umfassende Doku-
mentation“, erklärt Müller. Vor al-
lem sei es wichtig, Zusammenhän-
ge von Ursache und Wirkung
schlüssig darzulegen. Gerade klei-
nere Firmen ohne eigene Rechts-
und Bauwirtschaftsabteilung seien
damit oft überfordert. Auftragge-
bern empfiehlt sie, nicht bei der
Planung ihres Projektes zu sparen,
denn: „Jede spätere Leistungsän-
derung kostet Geld.“

Wohl der Worst Case aus der
Sicht des Bauherrn ist es, wenn das
Projekt vor Fertigstellung abgebro-
chen werden muss – etwa wegen
einer im Zuge der Arbeiten festge-
stellten Kontamination des Bo-
dens. Der Auftragnehmer hat dann
trotzdem Anspruch auf sein Ent-
gelt, abzüglich dem, was er sich
durch den vorzeitigen Abbruch der
Arbeiten „erspart“. Diesen An-
spruch auf „Nachteilsabgeltung“
versuchen manche Auftraggeber
vertraglich auszuschließen; Müller
hält das für „bedenklich, wahr-
scheinlich sogar sittenwidrig“.

Schadlos halten kann sich der
Bauherr eventuell an seinem Vor-
mann, also an demjenigen, von
dem er das Grundstück gekauft
hat. „Schadenersatz kann man
aber nur verlangen, wenn man
nachweist, dass der Verkäufer das
Problem kannte oder kennen
musste“, erklärt Arno Brauneis,
Kanzlei Brauneis Klauser Prändl.

Geschäftsführer müssen zahlen
Mitunter bleibt einem nicht ein-
mal ein Gewährleistungsanspruch:
Denn die dreijährige Gewährleis-
tungsfrist beginnt mit der Über-
gabe zu laufen. Bemerkt man den
Mangel zu spät, schaut man durch
die Finger. Erwerbsverträge ent-
halten außerdem oft Gewährleis-
tungs- und Haftungsausschlüsse.
Zwischen Unternehmen sind sol-
che Klauseln legitim, es sei denn,
der Verkäufer hätte von der Konta-
mination gewusst.

All das betrifft nicht nur die
Kosten des gescheiterten Projekts.
Dazu kommt die öffentlich-rechtli-
che Sanierungspflicht, die sich
etwa aus dem Altlastensanie-
rungs-, dem Wasserrechts- oder
dem Abfallwirtschaftsgesetz ergibt.
Den Grundeigentümer treffe diese
Pflicht allerdings nur subsidiär,
sagt Stephan Eberhardt, Head of
Real Estate bei Lansky, Ganzger +
Partner. Primär gilt das Verursa-
cherprinzip: Hat etwa eine Indus-
trieanlage das Erdreich kontami-
niert, muss deren Betreiber zah-
len. Gibt es mehr als einen Verur-
sacher, haften alle solidarisch. Das
betreffe jeden, „der in der Lage ist,
die von der Anlage ausgehende
Gefahr rechtlich oder faktisch zu
beherrschen“, stellt Eberhardt klar.
Also insbesondere die Geschäfts-
führer der Betreibergesellschaft,
eventuell sogar sonstige Mitarbei-
ter. Selbst bei Insolvenz der Betrei-
bergesellschaft wird daher nicht
sofort der Liegenschaftseigentü-
mer zur Kasse gebeten, sondern
zunächst diese Personen als „un-
mittelbare Verursacher“. cka
Wie ökologisch sind die Materialien für die Innenausstattung? Hier werden auch Mieter in die Pflicht genommen. [ iStockphoto/clu ]
„Grüne“ Verhaltensregeln für
die eigenen vier Wände
Green Buildings. Nicht immer warten sie mit niedrigen Betriebskosten auf.
Immer öfter aber mit zusätzlichen Klauseln im Mietvertrag.

VON STEPHANIE DIRNBACHER

Umweltschutz spielt in der
Immobilienbranche eine
immer größere Rolle. Ne-

ben dem Energieausweis-Vorlage-
Gesetz und einzelnen Bestimmun-
gen in Bauordnungen, die auf eine
umwelt- und ressourcenschonen-
de Bauweise abstellen, werden im-
mer mehr Zertifizierungssysteme
entwickelt, die Gebäude als Green
Buildings und damit als besonders
nachhaltig und energieeffizient
klassifizieren.

Eine explizite rechtliche Ver-
pflichtung, ökologisch zu bauen,
gibt es aber nicht. „Nachhaltigkeit
als solche beim Bau eines Gebäu-
des ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben“, sagt Stefan Artner,
Partner bei Dorda Brugger Jordis.
Hier kommen „grüne“ Zertifikate
ins Spiel, deren Regeln man sich
freiwillig – aus Überzeugung oder
aus Marketinggründen – unterwer-
fen kann. Sich daran zu binden ist
aus rechtlicher Sicht eine Fleißauf-
gabe – oder eine „Übererfüllung“
wie es Philipp Kaufmann, Präsi-
dent der Österreichischen Gesell-
schaft für Nachhaltige Immobi-
lienwirtschaft (ÖGNI), nennt.

Wegen der enormen Kosten,
die teilweise mehr als 100.000 Euro
betragen, sind solche Zertifikate
eher bei gewerblichen als bei pri-
vaten Immobilien ein Thema. Eine
Zertifizierung steht dabei nicht
einfach nur für das Unterschreiten
bestimmter Grenzwerte, sondern
ist ein Bewertungssystem, das für
diverse Aspekte eines Gebäudes –
wie Baustoffe, Energiebedarf oder
Innenraumklima – Punkte vergibt.
Wenn die erforderlichen Kriterien
nicht erfüllt werden, wird das Zer-
tifikat nicht erteilt.
Wer ein Bauvorhaben plant
und Wert darauf legt, später eine
grüne Immobilie zu besitzen, soll-
te bereits in den Verträgen rund
um die Errichtung des Gebäudes
für klare Verhältnisse sorgen, rät
Alexander Scheitz, Partner bei
e0n0w0c Rechtsanwälte. „Man muss
genau regeln, wer was entscheidet,
ob der Architekt oder der General-
unternehmer für die Einhaltung
der Zertifizierungskriterien verant-
wortlich ist, diese kontrolliert und
schließlich auch dafür haftet“, sagt
der Immobilienrechtsexperte.
Bleibt dem Gebäude die Zertifizie-
rung versagt, steht aufgrund einer
solchen Regelung von vornherein
fest, wer für allfällige Schäden ein-
stehen muss, wenn beispielsweise
Käufer oder Mieter aus diesem
Grund wieder abspringen.

Oft falsche Erwartungen
Was man als Mieter von einem
zertifizierten Gebäude erwarten
kann, hängt vom jeweiligen Sys-
tem ab. Trügerisch sei es, jeden-
falls mit niedrigen Betriebskosten
zu rechnen, warnt Martin Foerster,
Rechtsanwalt bei Graf & Pitkowitz.
„Grüne Zertifikate haben mehrere
Aspekte, die teilweise gar nichts
mit dem Nutzer zu tun haben und
auch kostenmäßig nichts bringen.
Mieter erleben oft eine böse Über-
raschung, wenn sie sich in einem
Green Building einmieten und
dann feststellen, dass der Energie-
verbrauch und die Betriebskosten
doch nicht so niedrig sind“, weiß
Foerster aus Erfahrung.

Aber nicht immer liegt es nur
an solchen Fehleinschätzungen,
wenn Erwartungen der Nutzer,
aber auch des Eigentümers ent-
täuscht werden. Gerade der Ener-
gieverbrauch hängt stark von der
Art der Nutzung ab. Auch in
einem „energieeffizienten“ Haus
kann man durch falsches Verhal-
ten viel Energie verschwenden,
und das ist grundsätzlich nicht
verboten: „Es gibt keine Benut-
zungsvorschriften für energieeffi-
ziente Gebäude“, hält Robert Ro-
senberger von der Geschäftsstelle
Bau der WKO dazu fest – ein Um-
stand, den ÖGNI-Präsident Kauf-
mann bedauert. Die Zertifizierun-
gen gehen allerdings meist Hand
in Hand mit Klauseln im Mietver-
trag, die sowohl für den Vermieter
als auch für den Mieter Verhal-
tensregeln vorschreiben.

Gängig ist hier laut Foerster die
Verpflichtung des Mieters, keine
Maßnahmen zu setzen, die eine
Aberkennung des grünen Zertifi-
kats zur Folge haben. „Der Mieter
kann etwa verpflichtet werden,
ausschließlich umweltschonende
Materialien für die Ausstattung der
Mieträume zu verwenden“, erläu-
tert Nikolaus Weselik, Rechtsan-
walt bei CMS Reich-Rohrwig
Hainz. „Hält sich der Mieter nicht
daran, hat der Vermieter Unterlas-
sungs- und allenfalls auch Ersatz-
ansprüche.“

Steueranreize fehlen
Für den Vermieter üblich sind
Klauseln, die ihn zu energiespa-
renden Maßnahmen verpflichten,
wobei das oft an einen höheren
Mietzins geknüpft wird. Immobi-
lienrechtsexperte Artner mahnt
hier zur Vorsicht, vor allem bei Alt-
bauten, denn: „Im Vollanwen-
dungsbereich des Mietrechtsgeset-
zes gibt es Beschränkungen für die
zulässige Mietzinshöhe.“

International haben „grüne“
Klauseln in Mietverträgen bereits
Fuß gefasst, hierzulande herrscht
diesbezüglich noch Zurückhal-
tung. Ebenso wie bei den steuerli-
chen Anreizen für Green Build-
ings, wie Steuerberaterin Karin
Fuhrmann, Partnerin bei TPA
Horwath, kritisiert: „Es gibt keine
expliziten Förderungen.“ Sie regt
an, dass es für energieeffiziente
Gebäude eine Prämie geben soll-
te. Oder die Möglichkeit, einen
Teil der Investitionskosten als
Steueraufwand geltend machen zu
können.
Impressum: Fokus Immobilienrecht
Redaktion: Dr. Christine Kary, T 01/51414-274
E-Mail: christine.kary@diepresse.com
Anzeigen: Robert Kampfer, DW -263
E-Mail: robert.kampfer@diepresse.com


